
01. September 2024

Fahrradfahrer flüchtet nach
Zusammenstoß auf Wanderparkplatz in

Lantershofen
Am 31.08.2024 kam es in Grafschaft Lantershofen zu

einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Hinweise bitte an
die Polizei.

Ein Verkehrsunfall der besonderen Art ereignete sich am 31.
August 2024 in Grafschaft, genauer gesagt im Stadtteil
Lantershofen. Der Vorfall ereignete sich gegen 14:20 Uhr auf
einem kleinen Wanderparkplatz namens Schwallhüll, der sich
zwischen dem Kreisverkehr L83/L84 und Lantershofen befindet.
Ein zeugenschaftlich beobachteter Unfall, bei dem ein
Fahrradfahrer die Kontrolle über sein Rad verlor und dabei mit
einem geparkten PKW kollidierte, wirft Fragen auf.

Der Unfall, der zu einem leichten Sachschaden am Fahrzeug
führte, wäre für viele als unglücklich zu betrachten, wäre da
nicht der Umstand, dass sich der Fahrradfahrer unerlaubt von
der Unfallstelle entfernt hat. Dies ruft nicht nur die
Aufmerksamkeit der örtlichen Polizei hervor, sondern wirft auch
Bedenken auf. Ein solches Verhalten ist nicht nur ärgerlich für
den Fahrzeugbesitzer, sondern unterliegt auch rechtlichen
Konsequenzen.

Wichtige Details zum Vorfall

Der Fahrradfahrer selbst hat sich bisher nicht mit der Polizei in
Verbindung gesetzt. Dies ist besonders bemerkenswert, da es in
solchen Fällen üblich ist, die Sachlage schnell zu klären. Das
Fehlen seiner Mitteilung könnte zudem eine mögliche



strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen, vor allem, wenn ein
geschädigter Fahrzeugbesitzer seine Ansprüche geltend machen
möchte. In Deutschland ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass
Unfallbeteiligte, sofern sie die Möglichkeit dazu haben,
Unfallstelle zu sichern und ihre Personalien zu hinterlassen.

Diesen Vorfall hat die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
zur Anzeige gebracht und ruft nun zur Mithilfe auf. Zeugen, die
weitere Informationen zu dem Vorfall haben oder diesen
beobachtet haben, werden gebeten, sich umgehend bei der
Polizei zu melden. Solche Zeugenaussagen sind oft
entscheidend, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren
und um eventuell den Täter zu identifizieren.

Kontakt zur Polizei

Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler hat folgende
Kontaktdaten veröffentlicht, um Rückfragen zu ermöglichen:

Kontakt:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Sachbearbeiter: Stertenbrink, POK

Telefon: 02641 974-0

E-Mail: pibadneuenahr.wache@polizei.rlp.de

Es ist bemerkenswert, dass viele solcher Vorfälle in der
Öffentlichkeit oft nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie
verdienen. Verkehrsunfälle, auch wenn sie scheinbar geringfügig
sind, können ernsthafte rechtliche Folgen nach sich ziehen. Die
Polizei legt großen Wert auf die Aufklärung solcher Vorfälle und
ist bestrebt, so bald wie möglich rechtliche Schritte einzuleiten,
um sowohl die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten als auch
den Geschädigten zu ihrem Recht zu verhelfen.



Diese Meldung kommt von der Polizeidirektion Mayen und wurde
durch news aktuell übermittelt. Der Inhalt der Mitteilung ist nicht
redaktionell geprüft und stellt die Sichtweise der Polizei dar.

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de
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